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wo die Kinder nicht in solchen ungesunden Gemächern abgesperrt
sind, herrscht das entgegengesetzte Uebel; sie haben gar kein Obdach,
oder ermangeln mindestens der allergewöhnlichsteN Bequemlichkeiten.
So bindet mau -Schulen, die gar kein Lokal besitzen; der Schullehrer

hält seine Schule in der Vorballe der Kirche, oder ganz unter
freiem Himmel. Nicht bloß in diesen kunstlosen Schulen übrigens
ermangeln die Kinder des Sitzes, sondern an vielen andern Orten gibt
man ihnen nicht einmal eine Bank, um sich zusetzen. Beim Hinblikk
auf alle diese Thatsachen gcräth man auf die Frage: wozu haben
denn all' die Reisen gedient, die der große Philosoph und Pädagog
Cousin im Interesse der Gchulerzichung nach Deutschland und andern
Ländern gemacht, vielfach besprochen und bekannt gemacht hat?
Welches andere Land des civilisirten Europa hat Gebrechen und

Mängel in dieser heiligsten Ausgabe der Regirung auszuweisen, wie
Frankreich?

— DaS Generalconseil des Rhonedepartcments hat in seiner

vorjährigen Sommersitzung für den Primarunterricht 69,Mi) franz.
Frk. votirt. — (Allg Zeitg.)

— Departement des OberrheinS. — Unter den si89

Gemeinden, aus denen daS oberrheinische Departement zusammengesetzt

ist, sind nur drei, deren Municipalräthe in ihrer letzten Sitzung
es vernachlässigt haben, die zur Besorgung des VolkSuntcrrichtS für
das Jahr 1838 nothwendigen Summen zu bewilligen- Ein solches

Resultat stellt das oberrheinische Departement in den ersten Rang
unter den Departements, welche von lobenswerthcm und verständigem
Elfer für die Verbreitung der Aufklärung unter dem Volke beseelt

sind. Wir wollen hoffen, daß die drei zurükkgebliebenen Gemeinden
das künftige Jahr die Verbindlichkeiten/ welche das Gesetz vom
28. Juli 183Z ihnen auferlegt, besser einsehen und nicht mehr in den

Fall kommen werden, daß man ihnen für diesen Gegenstand- von

AmtSwcgen eine Taxe auferlegen muß.

(Seitung des Ober - und Niederrheins.)

Berichtigung.
— In den ersten drei Bogen dieses Heftes sind aus Versehen

einige Fehler stehen geblieben, namentlich ck und k statt kk. — Man
bittet deßhalb die verehrt. Leser um gütige Nachsicht- —
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